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Vernehmlassung: Revision des Lebensmittelgesetzes  
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Vernehmlassung. 
 
INSOS ist der einzige gesamtschweizerisch tätige Branchenverband von Institutionen für Menschen mit 
Behinderung. Ihm gehören 450 meist private Trägerschaften mit mehr als 800 Institutionen in allen Regionen der 
Schweiz an. Sie stellen für rund 50'000 Menschen Wohn- und Lebensraum mit Betreuung, berufliche Ausbildung 
und Arbeitsplätze in einem geschützten Rahmen zur Verfügung.  
 
1. INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich die Revision.  
 
2. Die Bezeichnung „Lebensmittelgesetz“ ist ungeeignet. Wir erwarten eine griffigere Bezeichnung. Aus 

der Bezeichnung muss klar werden, dass der Erlass z.B. auch Gebrauchsgegenstände, Spielzeuge, Kerzen, 
Textilien oder kosmetische Artikel betrifft. Der Zeitpunkt, das Gesetzt mit einer zutreffenderen Bezeichnung 
zu versehen, ist mit der vorgesehenen Revision einmalig günstig.   
 



G:\Insos_alle\2009\370 Geschäftsführung\Politik\Lebensmittelgesetz.docG:\Insos_alle\2009\370 Geschäftsführung\Politik\Lebensmittelgesetz.doc 

3. Das Gesetz überträgt in vielen Bereichen die Kompetenz zur weiteren Regelung an den Bundesrat. Als 
„betroffener Kreis“ nehmen wir zur Kenntnis, dass „vor der Verabschiedung entsprechender 
Verordnungsbestimmungen … die betroffenen Kreise noch Gelegenheit haben, sich dazu zu äussern“. Wir 
gehen davon aus, dass wir künftig automatisch angeschrieben werden. 
 
Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, dass die Pausenräume in den Behinderten-
institutionen nicht als lebensmittelverarbeitende Einrichtungen angesehen werden dürfen – allfällige positive 
Aspekte (den hohen Hygienestandards wird bereits heute Rechnung getragen) stünden in keinem Verhältnis 
zu den unverhältnismässig einschneidenden Massnahmen.  

 
 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
INSOS Schweiz 
 

 
 
Ivo Lötscher-Zwinggi, Geschäftsführer 

 

 


